
 Haushalt 2017 Abt. 7 – Gesundheitsamt – fachliche Ansätze 
 
 

Produkt/ 
Leistung 

Ansatz 
2016 
in € 

Ansatz 
2017 
in € 

Erläuterungen 

41411.5636 
Aufwand 

9.000 9.000 Öffentlichkeitsarbeit / 
gesundheitsspezifische Maßnahmen 
wie Reg. Gesundheitskonferenz, 
Gesundheitstage, Welt-AIDS-Tag, 
Psychiatrietage, Lungen-/Tuberkulosetage, 
MRE-Netzwerk etc. 
 

41423.41442 
Ertrag 

25.000 
 

Zuweisung: 
25.887 

 

25.000 Zuweisungen des Landes für 
Aufgaben des Gesundheitsamtes zur 
Umsetzung des 
Kinderschutzgesetzes 
 

41431.5244 
Aufwand 

25.000 25.000 Laborbedarf/-kosten / Ext. Röntgen 
 

41431.5615 
Aufwand 

500 500 Schutz- und Dienstkleidung 
Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung, 
Arzt-, Laborkittel etc. 
 

41432.41442 
Aufwand 

100 100 Impfungen 
Merkposten nach Beendigung der 
Influenza-Pandemie 
 

41432.5244 
Ertrag 

100 100 Impfungen 
Merkposten nach Beendigung der 
Influenza-Pandemie 
 

41433.52542 
Aufwand 

18.000 18.000 Hygieneüberwachungen 
Anteilige Kosten des Landesunter-
suchungsamtes im Rahmen der 
Hygieneüberwachungen. Die Einnahmen 
hierzu erfolgen über Haushaltsstellen 
41441 und 41442. 
 
 

41441 
Ertrag 
 

davon 
41441.43100000 
41441.43110000 

45.000 

 
 

4.000 
41.000 

34.000 
 

 
4.000 

30.000 

Objektbezogene Stellungnahmen 
Gebühreneinnahmen für objektbezogene 
Stellungnahmen. 
 

Im Auftrag der Kreisverwaltung 
Sonstige Auftraggeber 
 
(Reduzierung aufgrund des Rückganges an 
Anforderungen objektbez. Stellungnahmen 
und geänderter Personalsituation 
(Erziehungsurlaub)) 
 



 

Produkt/ 
Leistung 

Ansatz 
2016 
in € 

Ansatz 
2017 
in € 

Erläuterungen 

41442.43100000 
Ertrag 

140.000 140.000 
 
 

davon 

30.000  

Personenbezogene Stellungnahmen 
Gebühreneinnahmen für 
personenbezogene Stellungnahme. 
 
Einnahmen aus betriebsärztl. Tätigkeit für 
Kreiskrankenhaus, Stadtverwaltung 
Neustadt und Stadtwerke Neustadt 
 

41442.56250000 
Aufwand 

5.500 5.500 Personenbezogene Stellungnahmen 
Kosten für die Inanspruchnahme externer 
Sachverständiger 
 

41453.41442300 
Ertrag 
 

67.500 
 

Zuweisung: 
68.185 

 

68.000 
 
 
 
 

 

Beteiligung des Landes  
an der Psychiatriekoordination und am Auf-
/ Ausbau der Gemeindepsychiatrie, 
sog. „Psychiatriemark“ (0,51 Euro je 
Einwohner  gem. § 7 Abs. 5 PsychKG) 
 

(Anpassung an Einwohnerzahl) 
 

41453.44249000 
Ertrag 
 

18.500 14.000 Anteil der Stadt Neustadt 
an der gemeinsamen Koordinierungsstelle 
für Gemeindepsychiatrie 

 
(Anpassung an neue Stellenbesetzung) 

 

41453.52543000 
Aufwand 

6.000 
 

Anforderung: 
4.350 

4.500 Aufwendungen an 
Gemeindeverbände 
Beteiligung des Landkreises am 
Krisentelefon der Region Vorderpfalz 
 
(Reduz. aufgr. günstigerer Telefontarife) 
 

41453.52559000 
Aufwand 

20.500 20.500 Aufwendungen an den sonstigen 
privaten Bereich 
Beteiligung des Landkreises an der 
Kontaktstelle der Tagesstätte Bad 
Dürkheim 
 
 

41453.54159000 
Aufwand 

4.500 
 

davon 

4.000 
 
 

500 

4.500 
 

davon 

4.000 
 
 

500 

Aufwendungen an den sonstigen 
privaten Bereich 
 
Beteiligung des Landkreises an der 
Tagesbegegnungsstätte Lichtblick in 
Neustadt sowie  
die Erstattung von Fahrkosten an 
Bedürftige im Rahmen der 
Tuberkulosefürsorge 
 
 



Aufwand (ges.) 89.100 87.600 Fachlicher Aufwand  

Ertrag (ges.) 296.100 281.100 Fachlicher Ertrag 

Überschuss 207.000 193.500 Überschuss der fachl. Ansätze 

 
Die sonstigen Kosten/Aufwendungen (Personal- und Sachkosten) und Erträge (z.B. 
Zuweisungen) sind anderen doppischen Haushaltsstellen zugeordnet. 
 
Mit dem Landesgesetz zur Reform des finanziellen öffentlichen Dienstrechts vom 
18.06.2013 wurde durch Änderung des Landesgesetzes über die Eingliederung der 
Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen der landeseinheitliche Einwohnerbetrag 
als pauschale Abgeltung der den Landkreisen durch Eingliederung der Gesundheits-
ämter in die Kreisverwaltungen (1997) entstehenden Kosten ab dem Kalenderjahr 
2013 von € 8,51 auf € 10,01 (je Einwohner des Landkreises Bad Dürkheim und der 
Stadt Neustadt) erhöht. In 2016 wurde der Kreisverwaltung ein Betrag in Höhe von € 
1.850.627,04 zugewiesen.  


